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Terminkalender  

Direktwahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters           

 

 

Wann Was Rechtsgrundlage 

Bis spätestens 26.10.26 Öffentliche 

Bekanntmachung Wahl- 

und Stichwahltermin 

§ 61 Abs. 1 KWO 

Bis spätestens 

06.11.2026 

Öffentliche Aufforderung 

zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen 

§ 22 Abs. 1 KWO 

16.11.2026 um 18:00 Uhr Ablauf der Frist zur 

Einreichung von 

Wahlvorschlägen 

Achtung: 

Ausschlussfrist! 

 

§ 13 Abs. 1 KWG 

27.11.2026 Sitzung Wahlausschuss 

und Entscheidung über 

Zulassung der 

Wahlvorschläge  

§ 15 Abs. 1 KWG; § 25 

KWO 

Bis 07.12.2026 Öffentliche 

Bekanntmachung der 

zugelassenen 

Wahlvorschläge 

§ 15 Abs. 4 KWG 

13.12.2026 Spätester Zuzugstermin; 

Stichtag Eintragung 

Wählerverzeichnis. 

Danach nur noch auf 

Antrag 

§ 30 Abs. 1 Nr. 3 HGO; § 

22 Abs. 1 Nr. 3 HKO; § 9 

Abs. 1 KWO 

Ab 14.12.2026 

 

 

 

 

 

Fristen: 

Bis 19.01.2027, 12 Uhr 

über Onlineplattform 

 

 

Frühester Termin zur 

Ausgabe von 

Wahlscheinen 

(=Briefwahlunterlagen) 

sowie Möglichkeit zur 

Wahl vor Ort im Rathaus 

 

Wegen des Postlaufs wird 

ab dann nur noch direkt 

ausgegeben 

 

§ 18 Abs. 1, 5 KWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktenvermerk 
 

 

Amt: 

Ordnungsamt,  Zentraler 

Bürgerservice 

 

Team / Aktenzeichen: 

3.2 081 

Bearbeiter/in:  

Stephanie Engel 

 

Mail: 

stephanie.engel@hochheim.de 

 

Datum:  

14.04.2026 
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Bis 22.01.2027, 13:00 

Uhr im Rathaus 

Ende der regulären 

Wahlscheinausgabe 

 

§ 17 Abs. 4 KWO 

Bis 31.12.2026 Wahlbekanntmachung 

 

§§ 11, 68 KWO 

Bis 03.01.2027 Zugang der 

Wahlbenachrichtigung 

inklusive Vordruck 

Wahlscheinantrag 

§ 10 Abs. 1 KWO 

Bis 03.01.2027 Letzter Tag für Stellung 

eines Antrags auf 

Eintragung in das 

Wählerverzeichnis durch 

Wahlberechtigte, die nur 

auf Antrag eingetragen 

werden. 

§ 9 Abs. 6 KWO 

04.01. – 08.01.2027 Einsichtnahme in das 

Wählerverzeichnis 

§ 8 Abs. 2 KWG; § 12 

KWO 

08.01.2027 Einspruchsfrist gegen das 

Wählerverzeichnis endet 

§ 8 Abs. 2, Abs. 3 KWG; 

§§ 12, 13 KWO 

24.01.2027  

8:00 – 18:00 Uhr 

Hauptwahl  § 42 KWG Datum 

aufgrund Beschlusses des 

Magistrats sowie der 

Gemeindevertretung 

Bis 05.02.2027 Durchführung 

Wahlausschuss,  

Feststellung des 

Wahlergebnisses 

§ 47 Abs. 1 KWG 

danach Öffentliche 

Bekanntmachung 

Wahlergebnis, 

Benachrichtigung 

gewählte Person  

§ 23 Abs. 2 KWG; §§ 55 

Abs. 1, 56, 73 Abs. 1, 4 

KWO 

2 Wochen nach 

Bekanntmachung 

Wahlergebnis 

Letzter Tag zur 

Einreichung von 

Einsprüchen gegen die 

Wahl 

§§ 49, 25 Abs. 1 KWG  

1. Sitzung nach Ablauf der 

Einspruchsfrist 

Beschlussfassung über 

Gültigkeit der Wahl 

(Magistrat & StVV) 

§ 50 KWG; § 74 KWO 

 

Es handelt sich um einen Auszug der wichtigsten Fristen der Direktwahl.  

Es gelten die KWO, die HGO und das KWG in der jeweils geltenden Fassung. 
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* KWO = Kommunalwahlordnung (HE) 

 

* KWG = Hessisches Kommunalwahlgesetz 

 

* HGO = Hessische Gemeindeordnung 


